
4. Beiblatt E Q iblatt zur Parlamen..~.§korrespondenz 25. Mai 1961 

212/3 1,. n f r .a g G. 

der /,bgeordneten ])r. Z G C h mEIn n und Gonossen 

an den Eundesminister für Verkehr und Eloktrizitätswirtschaft? 

botToffend die gesetzwidrige Einhebung von Postgebühren bei Eehördennri0fen. 

-.-.-.-

DGr Verwaltung~gorichtshof hat mit Erkcll~tnis vom 18. Fober 1960 9 

Zahl 1594/58, zu Recht erkannt, dass niemand g::osGtzllch gehalten sei, 

Postgdbühren für E ehördenbriefe zu b t3zahlen, elie cf~n' Vermerk"P~~to beim 

Empfänger einheben" tragen. ])or Zusteller sei vi31m:hr verpflichtet, in 
, ,'. . ~ .,: I 

Gil~om solchen Falle, wrJlln der Empfäng;:;r die Ei') zahlung ,der Postgi3bühr v0r-

e H?igcre, den· ~rief b0im Empfänger ,~urückzula.sscn:,:und die Verweigrrqng opr 

P6r-Gozahlung der absendenden'Behörde bnkanntzuge"Qon, d:j.<:, dann auch das Porto 

. zu b -:::zahlon h:abe. Ko in8sfalls darf die Post die Lüsfolgung des BrieL,s q,n . ..' ,( 

die Entrichtuilgdes Portös knupfen.Dassc-lb,e, sagt der Ver:wa1tun~sg.::ric~s-

hof, gelte) aucili für Zustellungen im Sinnü des § 87,',ZPO • 

. ])io Genoraldiroktion für Post- und Tolegraphonverwa1tun.g hat nun. di(',ses 

Erkenntnis zum 'Lnl~:tss genommen, um. durch Erlass vom 4 .XI .1960, 

BM Z1.26.961-5/60, bzw"vom 2.IX~1960, EM Zl.71.l61/60, Lno:r:·dnungon zu 

trGffon, dis diesem Erk,'hntnis z';vTic1erlaufon. So vlurdc ~ng('ordnet, d~ss die 

Eohördenbriefe nicht äusmfolg~n sind, wenn sie') iIlfolge libwesenh2it clos· 

Ldressaten von der '--ohnung hinterlegt 1iWrc1nn,ffiussten. In diesem Falle behar:;rt 

die Generaldirektion der J?ost- und Tclegraphenverwalhmg darauf, dass der 

abholende Empfänger die Gebühr zahlen muss, widrigenfalls ihm die Sendung 
_. 

nicht ausgefolgt werdc)ll da.rf. Offtmb ar Yvircl in diesem Falle gesetzwic1:r:i,geJ!-

Weise der Brief als postlageri1Cl angbsehen. 

])i", unterzeichn0ten 1~bg80rdneten halton diese VorgangsliJeise der General~ 

dirr3Jdion für ungese-ezlich und ausse:j;dem fürJ:das Publikum nachteilig. 

SiG richten daher an ~8n Herrn Bundesminister für Verkehr und Elektrizitäts­

wirtschaft folgende 

li,nfrag8~ 

Ist der Herr Bundesminister bereit, c1i'S8 Erlässe aufzuheben und cl.urch 

solche zu ersetzen, dia eine klare, dom zitierten Erk(mntnis des Verwal tungs­

g<c:richtshofes Emtsp'rechonde R2chtslage hcrstc:llen, bzw, eine Regelung h,rbei­

zuführ::3l1, die Behörclenbriefe mit dom Vermurk, "Porto beim Empfänger einheben", 

für die es ohnehin keine Rechtsgrundlage gibt, untorsagt? 

-.-''',-.- .-.-
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